
10 019 971 

Beschluss des Akkreditierungsrates  

Antrag: 10 019 971 
Studiengang: Pflege, B.Sc. 
Hochschule: Fachhochschule Dresden 
Studienort/e: Dresden 

Akkreditierungsfrist: 01.10.2024 - 30.09.2032 

Entscheidung 

Die Akkreditierung wurde unter folgender Auflage/folgenden Auflagen erteilt: 

Auflage 1: Unterzeichnete Verträge mit den gemäß § 38a PflBG verantwortlichen Trägern des 
praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung sind vorzulegen. (§ 12 Abs. 1 Sätze 1-3 und 5 
i.V.m. Abs. 6 SächsStudAkkVO) 

Auflage 2: Der berufspraktische Lernort muss in geeigneter Form bei der systematischen 
Qualitätssicherung und -entwicklung des Studiengangs berücksichtigt werden. (§ 12 Abs. 6 
SächsStudAkkVO) 

Auflage 3: Die Feststellung der Behörde zur Einhaltung der berufsrechtlichen Eignung des 
Studiengangs ist nachzureichen. (§ 11 Abs. 1 i.V.m. § 12 Abs. 1 SächsStudAkkVO) 

Der Akkreditierungsrat hat dazu folgenden Beschluss getroffen: 

Die Auflagen wurden nicht erfüllt. 

Begründung 

Die Akkreditierung des Studiengangs wurde mit Bescheid vom 24.04.2024 mit drei Auflagen 
ausgesprochen. Für die Auflagenerfüllung wurde eine Frist bis 02.05.2025 gesetzt. Da die Hochschule 
im Rahmen dieser Frist keine Unterlagen gemäß § 27 Abs. 3  der Musterrechtsverordnung bzw. der 
entsprechenden Regelung in der Landesrechtsverordnung zum Nachweis der Auflagenerfüllung 
eingereicht hat, werden die Auflagen als nicht erfüllt bewertet und der Hochschule eine einmalige 
Nachfrist von sechs Monaten bis zum 12.01.2026 gewährt. Die Nichterfüllung der Auflagen kann zum 
Entzug der Akkreditierung führen. 
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